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Fehlerhafte Nanoprodukte

https://abcnews.go.com/Technology/tesla-model-catch-fire/story?id=20462128
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Betroffene Produktgruppen

 Elektronik und Computer (Stereoanlagen, Audio; Videokameras und Film; 

Computer Hardware; Bildschirme; Mobile Geräte und Handy; Fernsehen; Video) 

 Nahrungsmittel und Getränke (Kochen; Nahrung; Lagerung und Aufbewahrung; 

Zusatzstoffe) 

 Produkte für Kinder (Spielsachen und Spiele) 

 Geräte (zum Heizen, Kühlen; große Küchengeräte; Trockner und 

Waschmaschine)

 Automobilherstellung (Lacke; Pflege und Accessories) 

 Gesundheit und Fitness (Kleidung; Kosmetik; Pflegemittel; Sportartikel; 

Sonnencreme) 

 Heim und Garten (Reinigungsmittel; Baustoffe; Möbel; Farben) 

 Beschichtungen, Oberflächenversiegelungen

 Batterien
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Grounding für alle Dreamliners
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Eckdaten LVP 65 Batterien
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• Lithium Kobalt Oxid Batterie

• Geringes Gewicht

• Sehr leistungsfähige Batterie

• Höhere Ladungsdichte und schnellere Aufladung

• Keine Pflege notwendig

• Geringe Selbstentladung

• Zugelassen für Luftfahrt und Anwendungen, die hohe Ausfallsicherheit garantieren müssen

• Schadenursache: Selbstentzündung
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GS Yuasa, die Firma
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1. Führender Japanischer Batteriehersteller

2. Zweitgrößter Hersteller von Bleibatterien in der Welt

3. Lithium-Ionen-, Nickel-Metallhydrid-, Silber-Zink u.a. –Batterien

4. 23 000 Angestellte, 28 Fabriken in 14 Ländern
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Ursachen

https://abcnews.go.com/Technology/tesla-model-catch-fire/story?id=20462128
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Schadenursache: Nanotechnologisch optimierte Batterien 
Dreamliner ist bisher größter bekannter Nanoschaden
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• Herstellung der Lithium Kobalt Oxid Batterien mit einem Verfahren aus der Nanotechnologie (Liquid

Feed Flame Spray Pyrolysis- Verfahren)

• Bedingt durch die – mit Nanotechnologie erstellten Nanopartikel – Bauart und die hohe Ladungsdichte 

ist eine spontane Selbstentzündung möglich (wie geschehen)

21.06.2018Versicherung von Schäden durch Nanomaterialien



Was führt bei Lithium Akkumulatoren zu Schäden?
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• spontane Ausgasung, elektrische Spannung

• komplette Entladung des Akkus schädigt die Chemie des Akkus

• Chemische Reaktion

• falscher Transport

• mechanische Beschädigung der Akkus

• Thermische Belastung

• Überladung

• Kurzschluss

Folge: Ausgasung, Selbstentzündung oder sogar Explosion möglich
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Schwerpunkte
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Produkthaftpflicht

 Entwicklungsfehler

 Konstruktionsfehler

 Fabrikationsfehler

 Informationsfehler

 Produktbeobachtung

Rückruf fehlerhafter Produkte

 Beobachtung, Rückholbarkeit

Krankenhaus- und Arzthaftpflicht

 Medikationsfehler 

Wo liegt das Risiko von Nanomaterialien?

Betriebshaftpflicht/Umwelthaftpflicht

 Laboratorien

 Produktionsanlagen

 Lageranlagen

 Ver- und entsorgende Anlagen

 Medienverluste, Austritte oder Explosionen 

 generell Freisetzungen

Arbeitsunfall

 Ingestion, Einatmung, Hautkontakt
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1. Employers´ Liability, Workers´ Compensation, Betriebshaftpflicht, Leben und Gesundheit, 

Unfallversicherung, Arzt-, Krankenhaushaftpflicht, Pharma

2. Produkthaftpflicht, Rückruf fehlerhafter Produkte

3. Motor, Gebäudeschaden- und Feuerversicherung

4. Umwelthaftpflicht, Umweltschadenversicherung (USV), Berufshaftpflicht

5. Luftfahrt, Marine/Transport

• Hauptexponierung derzeit Gruppe 1, 2 und 3. 

• Potentiell möglich. Schadeneintrittswahrscheinlichkeit (SEW) derzeit sehr gering.   

Zunehmend aber wahrscheinlich bei steigender Herstellung der Ausgangsprodukte 

Betroffene Versicherungsbereiche
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Rechtliche Konsequenzen

https://abcnews.go.com/Technology/tesla-model-catch-fire/story?id=20462128
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Haftung nach § 823 Abs. 1 und Abs. 2 BGB

Wer vorsätzlich oder fahrlässig

• das Leben

• den Körper

• die Gesundheit

• die Freiheit

• das Eigentum

• oder ein sonstiges Recht

eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des  

daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

Die gleiche Verpflichtung (zum Schadenersatz) trifft denjenigen, welcher

gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt.  (z. B. Lebensmittelgesetz, 

Geräte- und Produktessicherheitsgesetz,  Medizinproduktegesetz)

21.06.2018Versicherung von Schäden durch Nanomaterialien



Produkthaftungsgesetz: Übersicht

§1 Haftung Wird durch den Fehler eines Produktes jemand getötet,  sein  

Körper oder seine Gesundheit verletzt oder eine Sache

beschädigt, so ist der Hersteller des Produktes verpflichtet, dem  

Geschädigten den daraus entstandenen Schaden zu ersetzen.

• Fehlerhaftes Produkt

• Hersteller

• Schaden

• Kausalität

• Verjährung

• Entlastungsmöglichkeiten
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Produkthaftungsgesetz:

Fehlerhaftes Produkt, Herstellerbegriff und Schaden

Produkt: Jede bewegliche Sache

Fehler: Negative Abweichung vom objektiven Sicherheitsstandard im  

Zeitpunkt der Auslieferung

Hersteller ist

- Hersteller von End- und Teilprodukten sowie Grundstoffen

- EU-Importeur

- Quasihersteller

- Jeder Händler, der dem Geschädigten den wahren Hersteller  

oder Importeur nicht benennen kann (Auffangtatbestand).

Schaden nach dem ProdHGesetz ist ein

- Personenschaden incl. Schmerzensgeld

- Sachschaden (nur für Endverbraucher)
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Produkthaftungsgesetz:

Kausalität, Verjährung, Entlastungsmöglichkeiten

Kausalität ist die Ursächlichkeit zwischen fehlerhaftem Produkt  

und eingetretenem Schaden (wie § 823 BGB).

Verjährung tritt ein 3 Jahre ab Kennen oder Kennen-müssen von

- Schaden

- Person des Ersatzpflichtigen

In keinem Fall später als 10 Jahre nach Inverkehrbringen des Produktes.

Entlastungsmöglichkeiten für den Hersteller bestehen, wenn

- er das Produkt nicht in den Verkehr gebracht hat,

- der Fehler nach Inverkehrbringen entstanden ist,

- das Produkt nicht für den Verkehr bestimmt war,

- das Produkt zwingenden Rechtsvorschriften entspricht,

- der Fehler nach Wissenschaft und Technik unvermeidbar war,

- der Fehler allein auf Vorgaben des Endherstellers beruht.
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Schwierigkeit

• Die hergestellten Nanoprodukte werden nicht als einzelnes Produkt dem  

Verbrauchermarkt zugeführt, sondern als Teil des Ganzen (z. B. Mobil-

telefone)

• Jedes Einzelteil kann das schwächste Glied in der Kette sein

• Qualitätssicherung/Qualitätsmanagement bezieht sich auf das Endprodukt,  

teilweise auch auf das Einzelprodukt

• Nano ist somit ubiqitär vorhanden
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Risikomanagement

https://abcnews.go.com/Technology/tesla-model-catch-fire/story?id=20462128
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Risikomanagement im Rahmen der 

Schadenbewältigungsstrategie

• Analyse Stoff- und Wirkungspotential

• Analyse der technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen

• Analyse der Schadenmöglichkeiten und der Ausbreitungs- und Einwirkungspfade (in der Produktion u. 

a. beim Wareneingang, Warentransport, der eigentlichen Produktion, der Lagerung und beim 

Warenausgang)

• Analyse Produktgefährdung

• Konzept Schadenprävention, Schadenminderung

• Kontinuierliche Analyse und Bewertung
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Zusammenfassung

https://abcnews.go.com/Technology/tesla-model-catch-fire/story?id=20462128
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Aktuelle Marktsituation

• Momentan volle Deckung für Nanoprodukte ohne Einschränkungen in den derzeit 
erhältlichen Industriepolicen.

• Nanoschäden, ja: aber unbemerkt von der Öffentlichkeit

• Durch den verstärkten Einsatz von Lithium-Akkumulatoren kommt es zu einem neuen
Schadentrend von beachtlichem Ausmaß – wie beschrieben. 

• Es ist daher an der Zeit Deckung und Wording der bestehenden Vertäge anzupassen, 
so z.B. 

 spezielle Nanodeckungen für Produkthaftpflicht (named products) einzuführen

 Hersteller, Verteiler, Kunden wären davon betroffen

 Deckungen, die der Gesetzgebung folgen (siehe Entwicklung in der 

Umwelthaftpflicht Versicherung)

 Deckungen, die in Standard Policen integriert sind (z.B. stretched limit für Nano-

Produkte)

 Einstufungen mit definierten Schadenkosten und zugeordneten

Schadenexposures
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Position der Munich RE

• Die Hauptexponierung der Nanotechnologie ist derzeit nicht wie erwartet in der Herstellung und im Einsatz 

von freien Nanopartikeln/-kompositen und Nanotubes in den Bereichen Workers´ Compensation und 

Employers Liability zu sehen, sondern eindeutig im Bereich Anwendung von Lithium Akkumulatoren. 

• Unverändert ist die Situation im traditionellen Produkthaftpflichtrisiko und im Bereich Rückruf fehlerhafter 

Produkte. Hier ist – wegen der neuen Technologie – mit erhöhter Gefährdungssituation zu rechnen, v.a. im 

Bereich Nanoelektronik und Nanoenergieträger.

• Die Nano herstellende Industrie produziert sichere Nanoprodukte, wird aber weiterhin ihre Bestrebungen 

vertiefen müssen, da nur sichere Produkte und eine sichere Produktion ein hohes Vertrauen in die 

hergestellten Nanoprodukte garantieren werden.

• Den Behörden kommt die Aufgabe zu durch Überwachung und Regulierung die Verbraucher vor Schäden 

zu schützen. 

• Konsumenten erwarten sichere und zertifizierte Nanoprodukte. 

• Durch Risikodialog und Frühaufklärung kann ein entscheidender Beitrag zur Risikosensibilisierung der 

Öffentlichkeit und zum Risikomanagement geleistet werden.

• Sollte sich die Situation in diesen LOB drastisch verschlechtern, ist an Speziallösungen für Nano zu 

denken. 21.06.2018Versicherung von Schäden durch Nanomaterialien 24



Ausblick

25

• Durch die immer größer werdende Anzahl von Produkten, die mit Lithium-Ionen 

Akkumulatoren ausgestattet werden, ergibt sich für die Assekuranz eine stetig 

aber schleichend zunehmende Exponierung des Risikos.

Im mobilen Bereich gibt es drei große Hauptbereiche in denen sich Schäden 

ereignen

können:

• Mobiltelefone und Laptops

Produkthaftung und Produktrückruf durch massenhaft erstellte Waren.

Hier entstehen für den Versicherer allein durch die große Anzahl der global 

verteilten Waren, die zurückgerufen werden müssen, eine erhebliches Risiko.

• Elektroautos:

Lithium Ionen Akkumulatoren (LIA) stellen das Herzstück von Elektroautos dar. 

Auch kostenmäßig ist der LIA der größte Posten im Elektroauto.

In Kombination mit geplanten Deckungen und der geschätzten Anzahl der 

Elektromobile, die innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre hergestellt werden, 

können sich beträchtliche Schadensummen ergeben. 21.06.2018Versicherung von Schäden durch Nanomaterialien



Ausblick
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• LIA Transport: Wohl die derzeit höchsten Schadenzahlungen der Assekuranz sind 

im Bereich Luftfahrt durch abgestürzte Flugzeuge zu finden.

Ursache: Brand von LIA im Frachtraum.

Derzeit sind alle Schäden auf diesem Gebiet versichert. Durch den anhaltenden 

Trend ist eine weitere Zunahme von LIA in Produkten vorherzusehen. Die 

Versicherung wird sich mit steigenden Schadenzahlungen konfrontiert sehen. 

• Im stationären Bereich stellen die Energy Storage Facilities wegen der hohen 

Brandlast ein Problem dar. Erste Schäden sind bereits in Engineering 

Property/Power & Utilities eingetreten.

• Crossline- und Kumulproblematik vorhanden

• Hauptmärkte sind davon betroffen
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